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Regeste

Kantonales Verfahrensrecht. Art. 26 Abs. 2, Art. 27 Abs. 1 und 2 VRPV. | Kantonales
Verfahrensrecht. Art. 26 Abs. 2, Art. 27 Abs. 1 und 2 VRPV. Verhältnis der Bestimmung in
Art. 27 Abs. 2 VRPV zu Art. 26 Abs. 2 und Art. 27 Abs. 1 VRPV. Aussergerichtliche
vergleichsweise Einigung vor Vorinstanz. Infolge Gegenstandslosigkeit des
Beschwerdeverfahrens vor Vorinstanz fällt das Rechtsschutzinteresse betreffend die Frage
der aufschiebenden Wirkung dahin. Das Verfahren vor Obergericht wird daher ebenfalls
gegenstandslos. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann am Geschäftsprotokoll
abgeschrieben werden.
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